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Sportförderrichtlinien
des Kreises Düren vom 11.06.1980

- in der Fassung der 13. Änderung vom 17.12.2002- 

I. Allgemeines

1. In Anerkennung der gesundheits- und gesellschaftspolitischen Bedeutung der Leibesübungen und

deren besonderem Stellenwert für Behinderte fördert der Kreis Düren den Breiten-, Leistungs- und

Behindertensport und unterstützt Maßnahmen des Schul- und Freizeitsports, soweit die sportlichen

Aktivitäten den Regeln des Amateursports entsprechen.

2. Die  Spo rtförd erun g ist eine freiwillige Leistung des Kreises Düren. Sie wird im Rahm en der im Haus-

haltsplan zur Ve rfügung  stehenden M ittel ge währt. Ein  Rechtsanspruch auf Förderung und Gewährung

von Zu schüs sen be steht nich t.

3. Der Kreis Düren gewährt die Hilfen subsidiär, d.h., Förderungszuschüsse werden nur g ewä hrt, wenn  alle

Möglichkeiten der Selbsthilfe und der Unterstützung durch Dritte genutzt werden.

II. Maßnahmen der Sportförderung

1. Sportstättenbau

1.1 Sport- und verg leichbare  Freizeiteinrich tungen h aben in d er Reg el nur örtliche  Bedeu tung. Das gilt

vor allem fü r Sportplä tze, Sporth allen, Turn hallen, Sp ortheim e, Ten nisanlag en, Sch ießspo rt-

anlagen, Club heim e u.a . Zu d en Bau- u nd Ein richtu ngskos ten solcher An lagen  werd en k eine

Zusc hüsse  gewäh rt.

1.2 Eine Förderung durch den Kreis Düren kann in Betracht komm en für die Errichtung, den Umbau,

die bauliche Erweiterung (also nicht für Instandse tzung  und U nterh altung) un d die  Einrichtung von

Sportstätten, die nach ihrer Zielsetzung eindeutig überörtlichen Charakter besitzen oder für den

Bau von Freizeiteinrichtungen, die ihrer Natur nach überörtliche Bedeutung haben.

1.3 Sportstätten im Sinne von Ziffer 1.2 können zum Beispiel sein:

L Zentrale Spezialsportstätten

L Hallen- und Freibäder

L Badeseen.

1.4 Nicht zuschussfähig sind Einrichtungen der un ter Ziffer 1.3 genannten Art

a) für die ke in überör tlicher Bed arf beste ht,

b) die nur einem  begren zten Ben utzer- ode r Mitgliederk reis Ge legenhe it zur sportlichen Be-

tätigung geben.

  1.5 Andere Sportstätten können nur ausnahmsweise bei Vorliegen von besonderen Voraussetzungen

gefördert werd en. V or de r Ents che idung  über  solch e An träge  soll e ine Stellungnahme des Kreis-

Sportbundes eingeholt werden.

1.6 Aufbau, Grö ße und E inrich tung  der S ports tätten  sollten den Bestimmungen der Fachverbände

entsprechen.

1.7 Voraussetzung für die Bewilligung von Kreiszuschüssen ist, dass der Antragsteller sich um

erreichbare Zuschüsse dritter Stellen bemüht und mit der Ausführung der Maßnahme nicht vor der

Bewilligung des Kreiszuschusses begonnen wurde.

Auf begrün deten A ntrag hin k ann de m vor zeitigen Ba ubeginn  zugestim mt we rden, ohne dass

daraus  ein Rec htsans pruch a uf eine sp ätere Fö rderung  durch d en Kreis  Düren  erwäch st.
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1.8   Höhe der Zuschüsse

1.8.1 Es können Zuschüsse in folgender Höhe gewährt werden für

a) Hallenbäder bis zu 76.700,-- Euro

b) Freibäder bis zu 51.100,-- Euro

c) Badeseen bis zu 51.100,-- Euro

d) Zentrale Spezialsportstätten unter

Berücksichtigung ihrer Art und ihrer 

überörtlichen Bedeutung bis zu 51.100,-- Euro

1.9 Auszahlung

1.9.1 Die A usza hlung  des K reiszu schu sses so ll möglichst in dem  Hau sha ltsjah r, für d as die

Mittel bereitgestellt  werden, bei gleichzeitigem Einsatz aller übrigen Finanzierungsmittel

mi t

50 % bei Baubeginn

40 % anteilig im R ahm en des  Baufor tschritts

10 % bei Fertigstellung der Maßnahme und Vorlage eines Schluss-     verwendungs-

nachweises

 erfolgen.

1.9.2 Der Auszahlungsmodus kann geändert werden, wenn dies aus haushaltstechnischen

Gründ en notw endig ist.

1.9.3 Die Auszahlung des Kreiszuschusses ist davon abhä ngig , dass der Träger sich ver-

pflichtet,

a) die Anlage mindestens 20 Jahre ihrem Zweck zu erhalten

b) für die ordnungsg emä ße Pfleg e und U nterhaltun g des g eförde rten Vorh abens  zu

sorgen.

Bei Verstoß gegen diese Bedingungen kann der Kreiszuschuss ganz oder teilweise

zurückgefordert werden.

Das gleiche gilt,  wenn der Kreis einer beantragten Änderung der Zweckbestimmung

oder eine m W echse l des Trä gers od er Eigen tüme rs nicht zus timm t.

1.10 Antragstellung

1.10.1 Zuschussanträge können im laufenden Haushaltsjahr nur berücksichtigt werden, wenn

sie bis zum  30. Juni d es Vorja hres m it dem für die Be antra gung von  Land esm itteln

geltenden Vordruck, dem alle für die Beurteilung notwendigen Unte rlagen (Baupläne,

Baubeschreibung, Kostenvoranschläge, Finanzierungsplan und Finanzierungsnach-

weise usw.) beizufügen sind, eingereicht werden.

1.11 Förderung besonders behindertengerechter  Sportstätten

Der Kreis Düren kann bei einer Modernisierung einer Sportstätte dann Zuschüsse zu den

entstehenden Kosten gewähren, wenn eine besonders  behinde rtengere chte Bauausführung

erfolgt.  Der Kreiszuschuss orientiert sich prozentual an den durch die besonders behindertenge-

recht konzipierte Maßnahme entstehenden Mehrkosten. Die ohnedies nach den baurechtlichen

Bestimmungen vorgeschriebene behindertengerechte Bauausführung  muss de utlich über-

schritten werd en. E ine Beurte ilung d er be sondere n Behinde rtenf reun dlichk eit und eine Empfeh-

lung zur Zuschusshöhe kann durch ein externes Gutachten erfolgen (z.B. Ministerium für

Städtebau und W ohnen, Kultur und Sport NRW ).

Die  Gewährung  von Landeszusch üssen für besonders behindertengerechte Modernisierungs-

maßnahmen  ist für die Bewilligung eines Kreiszuschusses zwingende Voraussetzung.

Die  ansonsten getroffenen Regelungen der Sportförderungsrichtlinien des Kreises Düren

bezüglich  Antrags tellung (1.10 ) und Au szahlung  (1.9) gelten  entspre chend . 



3

Sportförderrichtlinien

Rechtssammlung des Kreises Düren Stand: Januar 2003

2. Förderung des Kreis-Sportbundes

2.1 Der Kreis -Spo rtbun d erh ält vom  Kreis  Düren einen jährlich festzusetzenden Zuschuss, mit dem

folgende Maßnahmen abgegolten sind:

a) Verwaltungskosten

b) Unte rhaltu ng de r Ge schäftss telle

c) Tätigk eit der Spo rtabzeiche n-Oble ute

d) Anschaffung von Sportgeräten und -material für die Abnahme des Sportab-zeichens.

2.2 Der Zuschuss richtet sich nach der Zahl der Mitglieder der dem Kreis-Sportbund angeschlosse-

nen Fac hver bände un d Ve reine. Als Nachweis für die Mitgliederzahlen dienen die jährlichen

Bestandserhebungen der Sporthilfe e.V. Duisburg.

Der Kreis -Spo rtbun d erte ilt dem  Kreis  Düren auf Verlangen Auskunft über seine Ausgaben und

Einnahmen.

2.3 Der Zu schus s des K reises ist n icht für Re präsen tationszwe cke be stimm t.

2.4 Für die Durchführung von überörtlichen Jugendleiterlehrgängen und Fachseminaren des Kreis-

Sportbundes gewährt der Kreis Düren, soweit die T eilnehm er aus d em K reisgeb iet kom men , je

Tag und Teilnehmer

a) bei Veranstaltungen mit Übernachtung

b) bei Tagesveranstaltungen für höchstens 5 Tage

Zuschüsse, deren Höhe jährlich nach Inkrafttreten des Haushaltsplanes festgesetzt wird.

2.5 Der Antrag auf Ge währun g der Zu schüs se nac h Ziffer 2.4  ist so rech tzeitig zu stellen, dass vor

Beginn des Lehrganges oder des Seminars eine Entscheidung getroffen werden kann.

2.6 Dem Kreis Düren ist nach Abschluss ein Nachweis vorzulegen, der alle Einnahmen und Aus-

gaben enthält. Eine Namensliste der Teilnehmer ist beizufügen.

2.7 Zu den durch Einnahmen nic ht gedeckten Kosten von überörtlichen Übungsleiterlehrgängen

kann der Kreis Düren dem Kreis-Sportbund Zuschüsse gewähren. Die Höhe der Zuschüsse ist

so zu be mes sen, da ss ein an gem essen er Eigena nteil verbleibt.

2.8 Für die Antragstellung und den Verwendungsnachweis gelten die Ziffern 2.5 und 2.6 entspre-

chend.

3. Förderung der Kreissportfachverbände

3.1 Die Tätigkeit der im Kreis Düren bestehenden Sportfachverbände wird vom Kreis Düren durch

jährlich fes tzusetzen de Zus chüss e geförd ert.

Die  Zuschüsse errechnen sich nach der Zahl der aktiven Mitglieder der den Verbänden an-

geschlossenen Vereine und Abteilungen von Vereinen.

3.2 Der Zuschuss dient der Abgeltung aller Ausgaben für

a) Verwaltungskosten

b) sportliche Veranstaltungen

c) Beschaffung von Sportgeräten.

Der Zuschuss darf nicht für Repräsentationszwecke verwendet werden. Die Fachverbände sind

berech tigt, aus den Zuschussmitteln auch A ktivitäten de r ihnen an gesch lossene n Verein e zu

fördern.

3.3 Richten Fachverbände Sportveranstaltungen der in Ziffer. 4.1.a) genannten Art aus, so können

sie unbeschadet der Ziffer 3.2 in gleicher Weise gefördert werden wie ein Sportverein.

3.4 Über die Verw endun g der Zu schus sbeträg e ist dem  Kreis Dü ren auf V erlange n Ausk unft zu

erteilen.

3.5 Für die Durchführung von Jugendleiterlehrgängen und Fachseminaren, deren Veransta lter die

Kreisfachverbände oder in deren Auftrag Vereine sind, werden Zuschüsse nach Maßgabe der
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Ziffer 2.4 b is 2.6 gew ährt.

Das gleiche gilt für Schulungsmaßnahmen von Vereinen, für die kein Fachverband auf Kreis-

ebene  besteh t.

4. Förderung der Sportvereine und behinderter Sportler/innen 

4.1.0 Sportvereine im Kreise Düren können Zuschüsse nur für folgende Aktivitäten erhalten:

a) für Spo rtverans taltungen, die nach ihrem Teilnehmerkreis und ihrer Ausstrahlung einen

großen Teil des Kreisgebiete s umfassen oder im Auftrag eines Kreis-, Bezirks-, Landes-

oder Bundesverbandes als offizielle, bundesoffene oder intern ationale Sportveranstaltungen

und Vergleich swettk ämp fe im K reis Düre n ausg erichtet we rden un d som it eindeutig über-

örtlichen Charakter  haben;

b) für internationale Begegnungsmaßnahmen, wenn diese zum Hauptzweck haben, an minde-

stens einer wettkampfmäßigen Sportveranstaltung teilzunehmen oder diese auszurichten,

wobei die Sportveranstaltung über den Rahmen eines reinen Freundschaftswettkampfes

hinausgehen muss;

c) für die Teilnahme von Jugendlichen (Einzelwettkämpfern) bis zum vollendeten 21. Lebens-

jahr und Jugendmannschaften bis zum Juniorenbereich an offiziellen Einzelturnieren zur

Ermittlung des Landes-, Bundes- oder internationalen Meisters (ohne Tabellensystem),

sofern keine Profi-Sportler beteiligt sind oder in Mannschaften eingesetzt werden und eine

olympische Sportdisziplin ausgeübt wird. Hierzu zählt auch die Teilnahme an den Westdeut-

schen Meisterschaften.

Die  Höhe der  Zuschussgewährung or ient iert  s i ch  an  den  zu r Ver fügung

stehenden Haushaltsmitteln.

d) In Ausna hme fällen kön nen au ch son stige Ver anstaltun gen ge fördert w erden, s oweit sie

nach dem Teilnehmerkreis mit den Veranstaltungen nach Ziffer 4.1.a) vergleichbar sind;

e) zur Beschaffung von Geräten, wenn es  sich um Spo rtarten handelt, die auf besonders

kostenaufwendige Geräte angewiesen sind, der antragstellende Verein diese Sportarten für

das Kreisgebiet zentral anbietet und dies auch aus der Zusammensetzung der aktiven

Mitglieder deutlich wird.

Dabei soll vorzugsweise die Beschaffung von Geräten zur Ausbildung des sportlichen

Nachwuchses gefördert werden.

f) für die T eilnah me  von b ehin derten Sportler- /innen (Einzelwettkämpfern) und

Behindertensport-Mannschaften an offiziellen Einzelturnieren zur Ermittlung eines Landes-,

Bundes- oder internationalen Meisters (ohne Tabellensystem), sofern eine Sportart ausge-

übt wird, die B estand teil der Olym pischen  Spiele für B ehinder te (Paralym pics) ist.

4.1.1 Behinderte Sportler/innen aus dem Kreisgebiet Düren können Zuschüsse erhalten

für die Teilnahme an regelmäßigen Trainingsveranstaltungen einer Behindertensportgemein-

schaft außerh alb des K reisgeb ietes Dü ren, sofe rn sie eine  Sportart ausüben, die von keiner

Behindertensportgemeinschaft  im Kreisgebiet Düren angeboten wird und die Einkomm ens-

verhältnisse eine Übernahme der überdurchschnittlich hohen Aufwendungen (Fahrtkosten) nicht

zulassen. Dem  Spo rtaus schuss  obliegt es, e ine E inko mm ensgren ze in A nlehn ung  an die

B e s t i m m u n g e n  d e s  B u n d e s s o z i a l h i l f e g e s e t z e s  ( H i l f e  i n  b e s o n d e r e n

Lebenslagen/Eingliederungs-

hilfe) festzusetzen. Sofern die Einkomm ensgrenze durch die behinderte Sportlerin/den behinder-

ten Sportler überschritten wird, ist die Gewährung eines Kreiszuschusses nicht möglich.

4.2 Höhe der Zuschüsse

4.2.1 Bei Veranstaltungen nach Ziffer 4.1.0 a) und Ziffer 4.1.0 d) richtet sich der Zuschuss

nach der Höhe der durch Einnahmen nicht gedeckten Kosten, wobei eine angemesse-

ne Eigenleistung vorausgesetzt wird.
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4.2.2 Ziffer 4.2.1 findet auf Zuschüsse nach Ziffer 4.1.0 e) entsprechende Anwendung.

  4.2.3 Für Maßna hmen na ch Ziffer 4.1.0 b) werden Zuschü sse gewährt

a) im Ausland je Tag und Vereinsteilnehmer

b) im Kreise Düren je ausländischer Gast und Tag

bis zu einer Dauer von 10 Tagen und bei einer M indes tdau er von dre i  Tag en, sowe it

nicht eine För derung  nach a nderen  Förder ungsric htlinien des  Kreises  Düren  erfolgt,

deren Höhe jährlich nach Inkrafttreten des Haushaltsplanes festgesetzt wird.

4.2.4 Für die Teilnahme an Meisterschaften nach Ziffern 4.1.0 c und 4.1.0 f  gewährt der

Kreis Düren Zuschüsse

a) je Tag und Teilnehmer

b) bei notwendigen Übernachtungen je Nacht und Teilnehmer

c) zu d en Fahrtk oste n der  güns tigste n Fa hrge legen heit

d) zu den Startgeldern.

Für die Teilnahme behinderter Sportlerinnen/Sportler an regelmäßigen T rainingsver-

anstaltungen nach Ziffer 4.1.1 gewährt der Kreis Düren Zuschüsse zu den Fahrtkosten

der günstigsten Fahrgelegenheit, sofern die  sonstigen Voraussetzungen erfüllt werden.

Die  Höhe der Zuschüsse wird jährli ch nach Inkrafttreten des Haushaltsplanes festge-

setzt.

Die  Zuschüsse können auch für erforderliche Begleitpersonen für jugendliche Sportler

oder für Pers onen, die  Behinde rte bei der Wettkampf-Ausübung unterstützen müssen,

gewährt werden.

4.3 Antragstellung

4.3.1 Zuschüsse nach Z iffer 4.1.0 a b is 4.1.0 d un d 4.1.0  f  we rden nu r gewäh rt, wenn die

Maßnahme unter gleichzeitiger Beantragung eines Zuschusses rechtzeitig vor der

Durchführung formlos beim Kreis Düren gemeldet wird.

Zuschüsse nach Ziffer 4.1.0 e) sind vor der Beschaffung der Geräte  auf Vor druck  zu

beantragen.

Zuschüsse nach Z iffer 4.1.1  werden nur gewährt, wenn eine r ege lmä ßige  Tra inings teil-

nahme außerhalb des Kreisgebietes durch die behinderte Sportlerin/den behinderten

Sportler rechtzeitig vorher angezeigt wird und die erforderlichen Eink ommensnachweise

lückenlos zur Überprüfung vorgelegt werden. Die Behindertensportgemeinschaft

außerhalb des Kreisgebietes Düren muss die regelmäßige Training steilnahm e schrift-

lich bestätigen.

4.3.2 Dem Kreis Düren ist die Verwendung der Zuschüsse nachzuweisen.

5. Förderung des Schulsports

5.1 Schulsport im Rahm en des Landesschulsportfestes

5.1.1 Für die Durchführung des Schulsports im Rahmen des Landesschulsportfestes ist der

"Kreisausschuss für den Schulsport" gebildet. In Zusammenarbeit mit der Sportpflege

des Kreises Düren obliegt diesem Ausschuss d ie Du rchf ühru ng de s Sc hulsports  im

Rahmen des Landesschulsportfestes.

5.1.2 Der Kreis Düren übernimmt die Kosten der Durchführung des Schulsports im Rahm en

des Lande sschu lsportfestes, soweit diese mit dem Land nicht abgerechnet werden

können, z.B. Veranstaltungskosten, Urkunden, Ehrenpreise usw. Der Kreis Düren

übernim mt  die Fahrtkosten für Schüler und Betreuer zu den Einzelwettbewerben in der

Leichtathletik und im Schwimmen.
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5.2 Sport an  Grun d- und S onders chulen f ür Lernb ehinder te

Zur Intensivierung des Sports an Grund- und Sonderschulen für Lernbehinderte führt der K reis

Düren jährlich Sportveranstaltungen auf Kreisebene durc h und  über nim mt a lle damit verbunde-

nen Kosten.

                                5 . 3

Sportabzeichenabnahme für Schüler

5.3.1 Der Kreis Düren trägt d ie Kosten für den Erwerb des Sportabzeichens für Schülerinnen

und Schüler, wenn sie das Sportabzeichen in Schulen oder in Vereinen des Kreises

Düren erwerben.

5.3.2 Die für den Erwerb des Sportabzeichens notwendigen Unterlagen stellt der Kreis-

Sportbund Düren bereit. Er übernimmt auch die Abwicklungsarbeiten gegenüber dem

Landessportbund Nordrhein-Westfalen bis zu r Ver leihun g der  erwo rben en Sporta bzei-

chen.

5.3.3 Für die d em K reis-Spo rtbund vo m Kr eis Düre n zu erstattenden Kosten gelten die vom

Landessportbund Nordrhein-Westfalen festgesetzten Gebühren.

5.4 Schwimmwettbewerbe für Grund- und Sonderschüler

5.4.1 Der Kreis Düren trägt d ie Kosten  zum  Erwe rb de s Sto ffabzeich ens  für de n Schwim m-

wettbewerb für Frühschwim mer (Seepferdchen) für Grunds chüler und für Sonder-

schüler, ohne Rücksicht da rauf,  ob die  W ettbe werb e in de r Sch ule od er im  Vere in

durchgeführt werden.

5.4.2 Die Beschaffung de r Stoffabzeichen sowie die Abgabe an  die Schüler erfolgt zentral

durch den Kreis Düren.

III. Ehrungen für besondere sportliche Leistungen und
       aus sonstigen Anlässen

1.1 Der Kreis Düren  kann  besondere  sportliche  Leistungen  von  Einzelsportlern-/innen und Mann-

schaften ehren. Die Ehrung kann durch ein Geschenk oder eine Erinnerungsgabe erfolgen.

1.2 In gleicher Weise können auch besonders verdiente Führungskräfte der Kreisfachverbände für

mindestens 10-jä hrige  ehre nam tliche  Tätig keit  auf Kreis- oder überregionaler Ebene ausgezeich-

net werden.

1.3 Die  Ehrungen finden nicht regelmäßig, sondern bei Bedarf statt. Der Kreissportbund Düren hat ein

Vorsc hlagsre cht.

1.4 Für eine Ehrung kommen in Betracht

S bei offiziellen Deutschen Meisterschaften auf den Plätzen 1-3 platzierte Einzelsportler-/innen

und Mannschaften in allen Sportarten,

sofern sie eine Sportart oder Disziplin betreiben, die von einem Landesverba nd in  NRW , dem

Landessportbund NW  oder einem bundesweit zuständigen Dac hverband offiziell anerkannt wird

und eine Mitgliedschaft des Vereins über den Verband beim Deutschen Sportbund (DSB) besteht.

Zusätzlich wird vorausgesetzt, dass die Meisterschaft offiziellen Status besitzt, es sich um S port

im engeren Sinne handelt und eine dem errungenen Titel angemessene Konkurrenz bestand.

Bei E hrun gen  im karnevalistischen Bereich muss eine Doppelmitgliedschaft im Bund Deutscher

Karneval und Landesspo rtbun d NW  oder  Deu tsch en Sportb und  -unm ittelba r ode r übe r die

entsprechenden Dachverbände des Tanzsports- bestehen.
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Im Rahmen dieser Grundsatzregelung können Teilnehmer an

offiziellen Eur opam eistersc haften (1 . bis 5. Platz)

offiziellen W eltmeis terscha ften (1. bis  8. Platz)

Olympischen Spielen (Veranstalter IOC)

sowie Einzelsportler-/innen, die unter

S den ersten 20 % in der entsprechenden offiziellen Deutschen Rangliste platziert sind und

hierbei mindestens Platz 10 erreicht haben,

S den ersten 20 % der bei offiziellen Internationalen offenen Meisterschaften geführten Ergeb-

nislisten platziert sind und hierbei mindestens Platz 3 erreicht haben,

geehrt werden.

Europameisterschaften und Weltmeisterschaften erlangen offiziellen Charakter, wenn der

bundesweit   tätige Sportfachverband neben seiner Mitgliedschaft im Deutschen Sportbund (DSB)

auch d em e uropäis chen V erband  oder W eltverban d ange hört.

Im Bereich des Behindertensports kommen zusätzlich bei Deutschen Meisterschaften (Ver-

anstalter: Deutscher Behindertensportverband) platzierte Einzelsportler-/innen und Mannschaften

bis einsc hl. Platz 4 für ein e Ehrun g in Betrac ht.

1.5 In die Ehrung einbezogen werden Sportler-/innen, die im Kreis Düren wohnen und für einen

Vere in aus dem Kreisgebiet starten, im K reis D üren  wohnen  und f ür ein en au swä rtigen  Vere in

starten oder für einen Verein aus dem K reisg ebie t starten und ihren Wohnsitz außerhalb des

Kreisgebietes haben.

1.6 Über eine Ehrung von Profi-Sportlern oder Mannschaften, in denen Profi-Sp ortler einge setzt

werd en, entsc heide t der S porta usschuss de s Kre ises  Düre n im  Einze lfall.

1.7 Für mehrere in einem Ehrungszeitraum in einer Sportart errungene Titel erfolgt nur eine Ehrung.

1.8 Die zuständigen Gremien können Ausnahmen von vorstehenden Regelungen zulassen.

1.9 Die Ehr ung finde t in einem  angem essen en Ra hme n statt.

2.0 Der Kreis Düren kann jährlich eine Sportlerin des Jahres, einen Sportler des Jahres und eine

Mannschaft  des Jahres nom inieren und auszeichnen. Die Einzelheiten des Verfahrens rege lt der

Sportausschuss des Kreises Düren unter Berücksichtigung der Regelungen von Ziffer 1.4 der

Ehrungsbestimmungen.

2.1 In entspr echen der Anw endun g der Ziffe r 1.1 kann verfahren werden bei besonderen Anlässen,

z.B. bei sportlichen Veranstaltungen der in Ziffer II.4.1.a) genannten Art und bei Inbetriebnahme

von Sporteinrichtungen.

2.2 Der Kreis  Düren kann bei 25-, 50-, 75- oder 100-jährigem Vereinsbestehen in Anerkennung der

geleisteten Aktivitäten Geld- oder Sachleistungen gewähren.

Die Hö he der Z uwend ung wird  jährlich nac h Inkraf ttreten des  Haus haltsplan es festg esetzt.

Bei weiteren  25 Jah ren ka nn die Zu wendu ng jewe ils um d en Betra g erhöh t werden , der der

Zuwe ndung  zum 2 5-jährige n Jubiläu m en tspricht.

IV. Kreiseigene Sportstätten

1. Kreiseigene Sportstätten werden den Schulen, Verbänden und Vereinen auf Antrag kostenfrei zur

Verfüg ung ge stellt, sofern  dies m it den jewe iligen Term inplänen  vereinba r ist.
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V. Entscheidungszuständigkeiten

1. Über Anträge auf Förderung nach diesen Richtlinien entscheidet der Kreisausschuss nach

vorheriger Beratung im Sportausschuss, soweit die Zuwendung im Einze lfall den Betrag von 750,--

Euro üb erschr eitet und in d en folgen den Ziffe rn nichts a nderes  vorges ehen ist.

2. Über Anträge auf Zuwendungen bis zu 750,-- Euro entscheidet der Landrat im Einvernehmen mit

dem Vorsitzenden des Sportausschusse s. Dies gilt au ch bei Eh rungen  nach A bschn itt III, Ziffer 1.1

dieser Richtlinien.

3. Soweit bei Ehrungen nach Ziffer III. 1.1 im Einzelfall ein Betrag von mehr als 

750,–Euro in Betracht kommt und aus zeitlichen Gründen die Entscheidungen des Sportaus-

schusses und des Kreisausschusses nicht abgewartet werden  könn en, g ilt Abschnitt V Ziffer 2

entsprechend.

VI. Schlussbestimmung

1. Diese Rich tlinien treten am 12 . Juni 1980 in Kraft.  *)

*) 1. Änderung: Beschluss des Kreistages vom 01.07.1982

                   2. Änderung: Beschluss des Kreistages vom 21.06.1983

        3. Änderung: Beschluss des Kreistages vom 21.02.1989

 4. Änderung: Beschluss des Kreistages vom 31.05.1990

 5. Änderung: Beschluss des Kreistages vom 25.10.1990

6. Änderung: Beschluss des Kreistages vom 18.12.1990

7. Änderung: Beschluss des Kreistages vom 21.06.1994

8. Änderung: Beschluss des Kreistages vom 31.03.1995

9. Änderung: Beschluss des Kreistages vom 16.06.1998

       10. Änderung: Beschluss des Kreistages vom 25.09.2001

       11. Änderung: Beschluss des Kreistages vom 18.12.2001

                       12. Änd erung:    Beschluss des Kreistages vom 04.06.2002

       13. Änderung: Beschluss des Kreistages vom 17.12.2002


